
SATZUNG DER GEMEINDE KALKHORST

über den Bebauungsplan Nr. 29 "Gewerbegebiet Kalkhorst"
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Planzeichenerklärung

Es gilt die Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I  S. 1802).

1. Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 8 BauNVO)

                         

                        Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Grundflächenzahl

Firsthöhe in m als Höchstmaß                    

Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 u. 23 BauNVO)

abweichende Bauweise

           Baugrenze

Dachneigung

Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf - Feuerwehr

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsflächen

                         Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung

Parkplätze, öffentlich

Fußweg, öffentlich

Zufahrt, öffentlich

Zufahrt / Ausfahrt Parkplatz

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Grünfläche - Abschirmgrün, öffentlich

Grünfläche - Mähwiese, öffentlich

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum

Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 u. 25 BauGB)

Anpflanzen von Bäumen

Erhalt von Bäumen

GRZ

DN

 FH

a

GE

Z

27
1

24,63

Sonstige Planzeichen

                         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des

Bebauungsplanes Nr. 29 (§ 9 Abs. 7 BauGB) 

2. Darstellungen ohne Normcharakter

vorhandene Gebäude

                        

                        vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksnummern

vorhandene Geländehöhen in m ü. HN

Bemaßung in m

Bäume außerhalb des Geltungsbereiches mit Darstellung des

Stamm- und Kronendurchmessers

Umgrenzung der Flächen die von der Bebauung freizuhalten

sind - Wurzelschutzbereich (Kronendurchmesser + 1,50 m)

Bäume, künftig fortfallend

Gebäude, künftig fortfallend

geplante Bebauung Feuerwehr

Fahrspuren mit Richtungspfeilen

5,00

Nutzungsschablone
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